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Anmerkungen zur Perspektive  
der Bankenaufsicht zu IFRS 9

Christoph Weber / Olaf Witthöft

Die Bundesbank hat in ihrem Monatsbe

richt Januar 2019 die Bilanzierung und 

Bewertung von Finanzinstrumenten nach 

IFRS 9 erläutert und aus der Perspektive 

der Bankenaufsicht Bedenken geäußert. 

Kritik am Ermessensspielraum

Besonders kritisch wird der erhebliche Er

messensspielraum von Banken in der Um

setzung der Vorschriften zur Bildung von 

Wertberichtigungen gesehen. Teilweise 

werden Regelungen nach IFRS 9 begrüßt, 

teilweise wird ausgesagt, dass eine ab

schließende Beurteilung erst nach einer 

längeren Anwendungszeit möglich sei.

Wo liegen die Ermessenspielräume? Die 

Ermittlung der Risikovorsorge in Stufe 1 

hängt im Wesentlichen von der Rating

klasse und der damit verbundenen Aus

fallwahrscheinlichkeit sowie gestellten 

Sicherheiten ab. Die Ratingklasse wird 

unter Berücksichtigung aller verfügbarer 

Informationen von einem Kreditanalys

ten institutspezifisch gesetzt. Während 

die Bewertung von Barsicherheiten und 

börsennotierten Wertpapieren wenig 

Spielraum bietet, hängt die Bewertung 

von Immobiliensicherheiten, für die in der 

Regel externe Gutachten vorliegen, von 

individuellen Gegebenheiten und Erwar

tungen ab. Gegenüber der bisherigen Be

messung der Risikovorsorge nach IAS 39 

bedeutet dies weder mehr noch weniger 

Ermessensspielräume.

Ergänzend wirkt sich bei der Ermittlung 

der Risikovorsorge in Stufe 2 aus, welche 

institutsspezifischen Annahmen über 

Markt wertverläufe von Sicherheiten ge

troffen werden und wie über die erwar

tete Restlaufzeit des Kredits das Exposure 

durch nicht nur planmäßige Tilgungen, 

sondern auch außerplanmäßige Tilgun

gen, abnimmt. Außerdem sind in dem 

Modell Annahmen über zukünftige Ra

tingmigrationen von Kunden, differen

ziert nach Branchen oder Finanzierungs

objekt, enthalten. Diese Migrations

matrizen werden aus komplexen 

Auswertungen zu historischen Erfahrun

gen über Ausfälle gewonnen und regel

mäßig aktualisiert. Die Modelle werden 

mindestens jährlich validiert.

Da mit der Feststellung einer signifikan

ten Bonitätsverschlechterung ein Trans

fer von Stufe 1 in 2 und damit eine Än

derung der Berechnungsmethode, mit 

der Folge der teilweise erheblichen Er

höhung der Risikovorsorge, verbunden 

ist, kommt der Transferlogik, also der 

Feststellung einer wesentlichen Kredit

verschlechterung, eine besondere Bedeu

tung zu.1)

Verschiedene methodische Ansätze 
zur Umsetzung der Transferlogik 

Zur Umsetzung der Transferlogik sind 

verschiedene methodische Ansätze denk

bar.2) Weit verbreitet ist der Quantilsan

satz, nach dem die Transferschwelle kein 

fixierter Abstand von Ausfallwahrschein

lichkeit oder Ratingklasse gegenüber 

dem erwarteten Zustand zum Messzeit

punkt ist, sondern die im Zeitablauf zu

nehmende Schätzunsicherheit berück

sichtigt wird. Ermessensspielräume in der 

Transferlogik sind, nachdem diese festge

legt wurde, kaum vorhanden. Die einmal 

festgelegte Transferlogik wird im Zeit

ablauf stetig angewendet und die An

gemessenheit der Ergebnisse laufend 

 validiert. Hinzu kommt, dass ergänzend 

qualitative Trans ferkriterien angewendet 

werden, beispielsweise eine Überfällig

keit von größer 30 Tagen. Die qualitati

ven Kriterien stellen sicher, dass sich Kre

dite mit absolut erhöhter Ausfallwahr

scheinlichkeit in Stufe 2 befinden, und 

dies gilt vergleichbar für alle beaufsich

tigten Banken. 

Der wesentliche Faktor für die Höhe der 

Risikovorsorge, auch des LifetimeEL in 

der Stufe 2, ist die Ausfallwahrscheinlich

keit. Während eine gute Ratingklasse 

von Moody’s von A3 mit einer Ausfall

wahrscheinlichkeit von 0,09 Prozent ver

bunden ist, liegt die Ausfallwahrschein

lichkeit von B1 bei 2,96 Prozent. Auch   

bei dieser mittelmäßigen Ratingklasse ist 

noch nicht mit tatsächlichen Ausfällen zu 

rechnen, trotzdem wird ein Geschäft, das 

sich in Stufe 1 mit B1 befindet, wahr

scheinlich eine höhere Risikovorsorge 

aufweisen als ein Geschäft, das sich in 

Stufe 2 mit A3 befindet, weil es sich seit 

Zugang signifikant verschlechtert hat. 

Aufgrund der multiplikativen Verknüp

fung der Ausfallwahrscheinlichkeit mit dem 

Exposure unter Abzug von Sicherheiten 

ist das „Gewicht“ der Risikovorsorge in 

den Stufen 1 und 2 in der Regel deutlich 

kleiner als in Stufe 3, in der mit einer Aus

fallwahrscheinlichkeit von 1 gerechnet 

wird. In den Stufen 1 und 2 ist die absolu

te Ausfallwahrscheinlichkeit, determiniert 

durch das Rating, wesent licher für die 

Höhe der Risikovorsorge als der frühere 

oder spätere Transfer von 1 nach 2.

Einer besonders großen Unsicherheit un

terliegt die Ermittlung eines angemesse
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nen Wertberichtigungsbetrags in Stufe 3. 

Hier sind Annahmen über die Finanzlage 

des Kreditnehmers, Erwartungen zu 

künftigen Cashflows aus dem Kreditver

trag, beobachtbare Marktpreise, Fungibi

lität und Erwartungen zu Nettoveräuße

rungspreisen aus der Verwertung von 

 Sicherheiten höchst individuell zu treffen. 

Geringe Veränderungen dieser Annah

men können zu einem erhöhten oder ver

minderten Wertberichtigungsbedarf füh

ren. 

Diese individuellen Schätzungen können 

sich – unter sonst gleichen Bedingungen 

– von Institut zu Institut stark unterschei

den. Allerdings liegen außer bei gemein

schaftlicher Finanzierung in der Regel 

keine gleichen Bedingungen vor, sodass 

die Alternative einer aufsichtsrechtlich 

vorgegebenen Risikovorsorgequote – 

ohne Berücksichtigung von Sicherheiten – 

sicherlich weniger gut die tatsächlichen 

Verhältnisse angemessen reflektieren 

würde. Gegenüber der Ermittlungsme

thodik nach IAS 39, den wahrscheinlichs

ten erwarteten Cashflow zu diskontieren, 

ist es ein Fortschritt, verschiedene wahr

scheinlichkeitsgewichtete Szenarien zu 

berücksichtigen. Hinsichtlich der Ermes

sensspielräume haben sich die Verhältnis

se gegenüber der bisherigen Ermittlung 

nach IAS 39 nicht verändert.

Es sei außerdem darauf hingewiesen, 

dass gemäß IFRS 9.BC5.123 die individuel

le Sicht des Managements zur angemes

senen Höhe der Risikovorsorge gefordert 

ist, und nicht die Perspektive eines (neu

tralen) Marktteilnehmers. Die Ermittlung 

der Risikovorsorge ist mit Unsicherheit 

versehen und basiert auf den Einschät

zungen des Managements und der Quali

tät der genutzten Informationen.3)

Bestehen nach HGB mehr oder weniger 

Ermessensspielräume? Die Bundesbank 

sieht, und das wird bereits prominent in 

der Einleitung hervorgehoben, keinen 

Anpassungsbedarf für die Vorschriften 

zur Ermittlung der Risikovorsorge nach 

HGB. Das Interessante dabei ist, dass 

nach HGB überhaupt keine gesetzlichen 

Vorschriften bestehen.4) Lediglich aus den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh

rung (GoB), insbesondere dem Vorsichts

prinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB), ist abzu

leiten, dass eine Risikovorsorge zu bilden 

ist. Nach dem Imparitätsprinzip als zen

tralem GoB zur verlustfreien Bewertung 

sind alle vorhersehbaren Risiken zu be

rücksichtigen. 

Wie die Risikovorsorge zu ermitteln ist 

bleibt zunächst offen. Präzisiert wird die 

Ermittlung nur über den bisher beachte

ten BFA 1/1990 beziehungsweise die  

Pauschalwertberichtigung durch das BMF 

Schreiben vom 10. Januar 1994. IFRSAn

wender nutzten bereits für ihren HGBAb

schluss in großen Teilen die nach IAS 39 

ermittelte Risikovorsorge und begrüßen 

nun einen weitgehenden Gleichlauf mit 

IFRS 9.5) Im nicht ausgefallenen Portfolio 

Abteilungsleiter Konzern/Grundsatz Bilanzen 
und Steuern, Helaba Landesbank Hessen- 
Thüringen, Girozentrale, Frankfurt am Main

Senior Spezialist, Group Accounting  
Grundsatzfragen/Accounting Policy, BayernLB  
Bayerische Landesbank, München

Im Zuge der Aufarbeitung der jüngsten Finanz-
krise war vonseiten der Wissenschaft und der 
Politik Kritik an einer verspäteten und unzurei-
chenden Bildung von Wertberichtigungen ge-
äußert worden. Seit Beginn des Geschäftsjah-
res 2018 mündete diese in die Verpflichtung 
für kapitalmarktorientierte Kreditinstitute in 
der EU bei Bilanzierung von Finanzinstrumen-
ten im Konzernabschluss den Standard IFRS 9 
anzuwenden. Nach gut einem Jahr der Praxis-
erprobung hat die Deutsche Bundesbank die-
sen neuen Standard aus der Perspektive der 
Bankenaufsicht betrachtet. Auf Anregung der 
Redaktion setzen sich die Autoren mit den The-
sen der Bundeabank auseinander. (Red.)

Dr. Christoph Weber

Olaf Witthöft

wurde in HGBAbschlüssen bisher ent

weder ein aus historischen Ausfällen ab

geleiteter Prozentsatz angewendet oder 

auf den 1JahresEL aus IAS 39 zurückge

griffen. Einzelwertberichtigungen für 

ausgefallene Kredite wurden entweder 

vergleichbar zu IAS 39 (Diskontierung des 

wahrscheinlichsten Cashflows) ermittelt, 

oder pauschal als gegriffener Prozentsatz 

auf das nicht mit Sicherheiten belegte 

 Exposure. Hier ist nicht zu erkennen, wie 

derartige Methoden der IFRS 9Ermitt

lung überlegen sein sollten.

Geübte Bilanzierungspraxis 
überholungsbedürftig

Die Bilanzierungspraxis zur Risikovorsor

ge nach HGB ist divers und – schon allein 

aufgrund der Unbestimmtheit der Me

thoden – sicher mit größeren Ermessens

spielräumen versehen als nach IFRS. Er

staunlicherweise hat dies die Aufsicht in 

der Vergangenheit nie bemängelt und 

konstatiert nun die Beibehaltung des Sta

tus quo? Unter Berücksichtigung der enor

men Veränderungen im Kreditrisikoma

nagment liegt es hingegen nahe, auch 

nach HGB andere Berechnungsparameter 

zu nutzen, wie sie aus regulatorisch ge

forderten und in der Kreditrisikosteue

rung verwendeten Risikoklassifizierungs

verfahren gewonnen werden. Die bisher 

geübte Bilanzierungspraxis ist überho

lungsbedürftig. Dies wird aktuell durch 

die Veröffentlichung des Entwurfs IDW 

ERS BFA 7 angestoßen, der einen Life

timeEL unter Anrechnung des Barwerts 

der zukünftigen Bonitätsprämien vor

sieht, ergänzt um einen Floor in Höhe 

des EinjahresEL. Ob dieser Entwurf eine 

praxistaugliche Alternative darstellt und 

zu einer Vereinheitlichung der Metho

denvielfalt beitragen kann, wird sich 

 zeigen. Vielleicht steht die Aufsicht aber 

auch einer Weiterentwicklung nicht ent

gegen, weil diese sich im Rahmen des 

Vorsichtsprinzips bewegen muss, sieht 

aber nicht die Notwendigkeit einer ge

setzlichen Kodifizierung im HGB.

Wieso hat sich der erwartete Erstanwen

dungseffekt über die Einführungsphase 

erheblich reduziert? Die Bundesbank 

stellt dar, dass der Erstanwendungseffekt 
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aus den geänderten Risikovorsorgevor

schriften zunächst mit einem Rückgang 

der CET1Quote von 59bp (erste Auswir

kungsstudie der EBA in 2015) und dann 

von 45bp (zweite Auswirkungsstudie in 

2016) gerechnet wurde, tatsächlich wur

de für deutsche (!) IFRSAnwender eine 

Reduktion um lediglich 11bp beobachtet 

(in einer Spannbreite von minus 80 bis zu 

plus 70). Woran liegt das? Der Rückgang 

der CET1Quote ist im Wesentlichen auf 

die neuen ImpairmentVorschriften zu

rückzuführen. Hier wurde in den Auswir

kungsstudien eine Erhöhung der Risiko

vorsorge um durchschnittlich 18 Prozent 

(erste Auswirkungsstudie) beziehungs

weise 13 Prozent (zweite Auswirkungs

studie) erwartet. Der tatsächliche Effekt 

lag dann bei durchschnittlich 9 Prozent.6) 

Begründet wird dies mit geänderten Er

wartungen über zukünftige ökonomi

sche Bedingungen. 

Simulationsrechnungen  
immer weiter verfeinert

Die Reduzierung des erwarteten Erst

anwendungseffektes liegt hauptsächlich 

darin begründet, dass die risikovorsorge

erhöhenden Modelländerungen leichter 

greifbar waren als die gegenläufigen 

 reduzierenden Änderungen: In einer frü

hen Umsetzungsphase wurden vielfach 

Simulationsrechnungen aufgesetzt, in 

denen der LifetimeEL parallel gerechnet 

wurde. Mithilfe einer einfachen Transfer

logik (zum Beispiel Erhöhung um zwei 

Ratingstufen seit Zugang des Geschäfts) 

konnte ein erwarteter Erhöhungsbetrag 

abgeleitet werden. Diese Simulations

rechnungen wurden im Projektverlauf 

immer weiter verfeinert. Die Erhöhung 

der Risikovorsorge, insbesondere bedingt 

durch den Wegfall des LIPFaktors und 

den Transfer in Stufe 2, konnte relativ 

früh ermittelt werden. 

Entlastende Modellauswirkungen wur

den jedoch erst in späteren Projektpha

sen mit Verfeinerung des Impairment

Mo dells quantifiziert. Diese ergaben sich 

beispielsweise aus der Einbeziehung von 

außerordentlichen Tilgungen für EaD

Pro jektionen, Laufzeiten unter einem 

Jahr und der höheren To leranz bei länge

ren Laufzeiten durch den Quantilsansatz. 

Außerdem waren die Banken in der ex

ternen Kommunikation vorsichtig, um 

den Erstanwendungseffekt nicht zu un

terschätzen.

In den Jahren 2015 bis 2018 haben Ban

ken verstärkt wertberichtigte Krediten

gagements durch Restrukturierung, Ver

wertung von Sicherheiten oder Verkauf 

reduziert; entsprechend ist die absolute 

Höhe der Risikovorsorge in Stufe 3 ge

sunken. Das neue Risikovorsorgemodell 

nach IFRS führt insbesondere zu einer Er

höhung der Risikovorsorge in den Stufen 

1 und 2, sodass bei einem höheren Anteil 

der Stufen 1 und 2 an der Gesamtrisiko

vorsorge der Erhöhungseffekt durch den 

Modellwechsel hätte steigen müssen.7) 

Demnach wirken die oben angeführten 

Gründe für ein Absinken des erwarteten 

Erstanwendungseffekts stärker, als dies 

zunächst den Anschein hat.

Wie wird ein signifikanter Anstieg des 

Ausfallrisikos definiert? Die Bundesbank 

hält es für sachgerecht, bei dem Vergleich 

von dem erwarteten Ausfallrisiko am 

 jeweiligen Bilanzstichtag mit dem für 

denselben Zeitraum bei Zugang des Fi

nanzinstruments ursprünglich erwarteten 

Ausfallrisiko auch die absolute Verände

rung des Ausfallrisikos zu berücksichtigen. 

Sonst könnte ein signifikanter Anstieg 

„übersehen“ werden. Dem ist entgegen

zuhalten, dass gemäß des IFRS 9 Impair

ment-Modells ein signifikanter Anstieg  

als relative Veränderung gemessen wird. 

Dem nach ist eine Veränderung der Aus

fallwahrscheinlichkeit von 0,5 Prozent auf 

1,0 Prozent gleichbedeutend mit einer Ver

änderung von 10 Prozent auf 20 Prozent. 

Nicht umsonst wurde das Wahlrecht ein

geführt, dass für absolut niedrige Ausfall

wahrscheinlichkeiten (Investment Grade) 

kein Transfer in Stufe 2 erforderlich ist, 

auch wenn eine signifikante Erhöhung der 

Ausfallwahrscheinlichkeit zu beobachten 

ist. Umgekehrt führt ein absolut hohes 

Ausfallrisiko durch das qualitative Trans

ferkriterium dazu, dass ein Geschäft in 

Stufe 2 transferiert wird, auch wenn keine 

signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos in 

der quantitativen Transferlogik gemessen 

wird. Hier eine weitere Betrachtungsebe

ne der absoluten Veränderung des Ausfall

risikos einzuführen, würde die Komplexi

tät erhöhen und eine weitere bankindivi

duelle Festlegung erfordern.

Recycling von Wertänderungen  
von Eigenkapitalinstrumenten

Die Bundesbank beschreibt ohne eigene 

Wertung, dass sich der IASB für ein prag

matisches Vorgehen entschieden hat,  

das Wahlrecht zur erfolgsneutralen Fair 

 ValueBewertung von nicht zu Handels

zwecken gehaltenen Eigenkapitalinstru

menten mit einem Verbot zum Recycling 

zu verknüpfen. Wäre ein Recycling zuge

lassen worden, dann wäre ein regelmä

ßiger Wertminderungstest erforderlich, 

und eben jener war während der Finanz

krise als subjektiv kritisiert worden.

Infolge der Indossierungsempfehlung 

von EFRAG zu IFRS 9 hat die Europäische 

Kommission eine Anfrage an EFRAG ge

stellt: Zunächst sollte EFRAG die Relevanz 

der Nutzung der FV OCIOption untersu

chen und dabei auch berücksichtigen, ob 

das Recyclingverbot zu einer Änderung 

des Anlageverhaltens führt. Hintergrund 

war die Befürchtung, dass sich diese Bi

lanzierungsvorschrift nachteilig auf lang

fristige Finanzierungen auswirkt. Ferner 

wurde EFRAG um Vorschläge gebeten, 

wie die Bilanzierung dieser Instrumente 

verbessert werden könnte, mit einem be

sonderen Augenmerk auf die mögliche 

Wiedereinführung des Recyclings. 

Konkret sollten Vorschläge für ein verbes

sertes ImpairmentModell gemacht wer

den. Eine Option, die dabei untersucht 

wurde, war schlicht, unrealisierte Verluste 

sofort erfolgswirksam zu erfassen und 

unrealisierte Gewinne erfolgsneutral zu 

behandeln. Ein solches Vorgehen wäre in 

der GuVAuswirkung vergleichbar mit 

dem strengen Niederstwertprinzip nach 

HGB. Außerdem würden (mit Ausnahme 

der FairValueBewertung selbst) subjekti

ve Einflüsse vermieden. 

Banken und noch in stärkerem Maße 

Versicherungen haben das Recyclingver

bot in den Kommentierungen zu IFRS 9 

kritisiert. Die neutrale Haltung der Bun
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desbank lässt sich nur durch die Fokussie

rung auf die Auswirkung im Eigenkapital 

insgesamt erklären, die im Vergleich zwi

schen der aktuellen Vorschrift und der 

oben dargestellten Option identisch ist.

Kürzere Kreditlaufzeiten und 
prozyklische Wirkung? 

Sind kürzere Kreditlaufzeiten zu erwar

ten? Seit der Verabschiebung des IFRS 9 

wird die Befürchtung geäußert, dass das 

neue ImpairmentModell zu kürzeren 

Kreditlaufzeiten führen kann. Die Fest

stellung der Bundesbank, dass die Effek

te schwächer ausfallen dürften, solange 

Finanzinstrumente der Stufe 1 zugeord

net sind, ist in diesem Zusammenhang 

nicht verständlich. Kredite werden von 

Banken stets mit der Maßgabe vergeben, 

dass die Ratingentwicklung des Kunden 

während der Kreditlaufzeit der ursprüng

lichen Erwartung bei Ausgabe entspricht. 

Die Kreditlaufzeit kann aufgrund einer sig

nifikanten Kreditverschlechterung nach-

träglich auch nicht ohne Folgen für die 

Bilanzierung angepasst werden. 

Eine Ursache dafür, dass keine kürzeren 

Kreditlaufzeiten am Markt zu beobach

ten sind, liegt darin, dass es für bestimm

te Finanzierungen unabdingbar ist, dem 

Kunden eine langfristige Planungssicher

heit zu gewähren. Aktuell werden durch 

die anhaltend positive Konjunktur keine 

materiellen Effekte in den Erfolgsrechun

gen durch IFRS 9 sichtbar, die ein Han

deln notwendig machen würden. Zudem 

ergeben sich in den Instituten vielfach 

die Risikokosten für das Pricing einer 

 Finanzierung nicht aus den IFRSZahlen, 

sondern aus internen Plangrößen, deren 

Horizont zudem meist bis zum Kondi

tionsbindungsende und nicht bis zum 

 erwarteten Laufzeitende reicht. 

Besteht eine prozyklische Wirkung? Zur 

Frage, ob die neuen Wertminderungsvor

schriften eine mögliche prozyklische Wir

kung haben können, wird von der Bun

desbank als Fazit festgehalten, dass dies 

erst zukünftig zu klären ist. Erklärtes Ziel 

des neuen Risikovorsorgemodells nach 

IFRS 9 ist eine frühere erfolgswirksame Er

fassung der Risikovorsorge und ein abso

lut höheres Vorsorgevolumen. Dies wird 

durch die Änderung des Konzepts von der 

Berücksichtigung eingetretener Verluste 

(IAS 39) zu erwarteten Verlusten (IFRS 9) 

erreicht. Bereits vor einem Ausfall (Stu

fe 3) ist die Risikovorsorge für die gesam

te Laufzeit zu berücksichtigen (Stufe 2). 

Ob das Modell sowohl im Aufschwung, als 

auch im Abschwung gleichermaßen re

agiert hängt davon ab, ob es sich in bei

den Konjunkturphasen symmetrisch ver

hält. Wenn der Wechsel aus der Stufe 2  

in 1 mit einer expliziten Wohlverhaltens

periode versehen wird, wäre keine Sym

metrie mehr gegeben. Die Folge wäre, 

dass im Konjunkturabschwung unverzüg

lich ein höherer Risikovorsorgeaufwand 

entsteht, hingegen der Ertrag aus der 

Auflösung von Risikovorsorge im Kon

junkturaufschwung zeitverzögert auftritt.

Deutlich komplexere 
Wertberichtigungsmodelle

Weniger Komplexität der neuen Rege

lungen? Eine zentrale Kritik an den Bi

lanzierungsregeln des IAS 39 war, dass 

dieser Standard zu komplexe Regeln ent

hält. Aus diesem Grund hat das IASB eine 

aus seiner Sicht fundamentale Neube

urteilung bei der Berichterstattung von 

Finanzinstrumenten vorgenommen. Wie 

bereits dargestellt und auch von der Bun

desbank festgestellt, führen die neuen 

Regelungen insbesondere in Bezug auf 

die Wertminderungsvorschriften zu deut

lich komplexeren Wertberichtigungs

modellen.8) 

Darüber hinaus stellt die  Bundesbank zu 

Recht fest, dass die neuen Regelungen 

zur Klassifizierung von Finanz ins tru-

menten die Anzahl der zulässigen Bilan

zierungsmethoden nur unwesentlich ver

ringert. Beispiele dafür, dass durch die 

neuen Klassifizierungsregeln ein Großteil 

der bisherigen und schwer verständli

chen Einzelfallentscheidungen weggefal

len sind, bleibt die Bundesbank schuldig. 

Die Änderungen beziehungsweise Ergän

zungen an IFRS 9 nach dessen Verab

schiedung und regelmäßige Eingaben 

beim IFRS IC lassen dies jedoch bezwei

feln.

Mit IFRS 9 wurde ein Standard einge

führt, der zwar Schwächen aufweist (bei

spielsweise die hohe Komplexität und 

das vielfach kritisierte RecyclingVerbot 

von Eigenkapitalinstrumenten, für die 

das OCIWahlrecht genutzt wird), aber 

gerade mit dem neuen Impairment 

Modell zu einer früheren und höheren 

 Risikovorsorgebildung führt. Das neue 

Modell folgt der nachvollziehbaren Idee, 

dass eine Risikovorsorge nicht erst bei 

Ausfall deutlich zu erhöhen ist, sondern 

bereits dann, wenn wegen signifikanter 

Kreditverschlechterung die eingepreiste 

Bonitätsprämie nicht mehr durch die 

Zinsmarge verdient werden kann. 

Dass die Umsetzung abhängig von der 

Ausgangslage, den Datenverfügbarkei

ten, der Größe und der Risikodisposition 

der Institute unterschiedlich erfolgt ist, 

darf nicht verwundern. Der Aufsicht 

kann jedoch nicht gefolgt werden, wenn 

dies (negativ konnotiert) als Gestaltungs

spielraum gewertet wird, der mißbräuch

lich genutzt werden könnte. Die Gestal

tungsspielräume nach IAS 39 waren nicht 

kleiner, sondern nur die Effekte hieraus 

auf das bilanzielle Eigenkapital. Das HGB 

 bietet mangels detaillierter Regelungen 

sicher mehr Gestaltungsmöglichkeiten. 

Vielleicht ändert sich das zukünftig durch 

den ERS BFA 7.

Fußnoten
1) Vgl. Bosse/Stege/Hochgesand, Beurteilung der 
 signifikanten Verschlechterung der Kreditqualität 
nach IFRS 9, in: WPg 2017, S. 5 – 12.
2) Vgl. Kurtz, Praktische Umsetzung des IFRS9Trans
ferkriteriums, in: Risiko Manager 2016, S. 4 – 12.
3) Vgl. IFRS 9.BCE.113. Dem widersprechen auch 
nicht aufsichtsrechtlich geprägte Empfehlungen wie 
die der EBA, siehe insbesondere Guidelines on cre
dit institutions credit risk management practices 
and accounting for expected credit losses (EBA/
GL/2017/06) vom 12. Mai 2017.
4) Vgl. Klube/Schröter/Weber, Übernahme des Ex
pect edLossAnsatzes nach IFRS 9 in den HGBAb
schluss von Banken?, in: WPg 2019, S. 152 – 153
5) Vgl. Klube/Schröter/Weber, Risikovorsorge nach 
IFRS 9 im HGBAbschluss von Banken, in: WPg 2019, 
S. 220.
6) Vgl. EBA Report: First Observations on the Impact 
and Implementation of IFRS 9 by EU Institutions 
(20.12.2018), S. 15.
7) Zu einer Reduktion der Risikovorsorge in Stufe 3 
im Vergleich zur EWB unter IAS 39 kam es in Einzel
fällen auch durch die Verletzung von SPPIKriterien, 
die dazu führte, dass ein wertberichtigter Kredit in 
die Kategorie verpflichtend zum Fair-Value bilan
ziert umgegliedert wurde. Die bisher gebildete Risi
kovorsorge ging somit in der FairValueBilanzie
rung auf.
8) Mit der Unsicherheit über die Auswirkung der Im
plementierung dieser neuen Modelle wurde die 
Einführung einer Übergangsregelung für das regu
latorische Kapital begründet.
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Die internationale Finanzkrise 2008 hat gezeigt, wie groß die Gefahren einer  
ausgeprägten Schieflage des Finanzsystems sind – die Auswirkungen machen 
weder an Sektoren- noch an Ländergrenzen halt. Politik und Aufsichtsbehörden 
haben das erkannt und steuern dagegen an. Die zahlreichen Regulierungs  bau-
steine haben allesamt das Ziel, die Stabilität und die Transparenz des Systems 
zu erhöhen und so das Vertrauen der Marktteilnehmer in Kreditinstitute wieder-
herzustellen. Die Anforderungen führen zu erheblichen Herausforderungen für 
die Marktteilnehmer: Strukturen müssen verändert, Geschäftsmodelle über-
arbeitet, Systeme auf ihre Funktionalität hin überprüft werden.  

Dr. Andreas R. Dombret hat in seiner achtjährigen Vorstandstätigkeit in der 
Deutschen Bundesbank das meiste hiervon miterlebt und große Teile des 
neuen Regulierungswerks mitgestaltet. Dabei hat er auch bei wich tigen Ver-
handlungen im Ausland nie die Interessen der deutschen Banken und Spar-
kassen aus dem Blick verloren und hat sich erfolgreich bemüht, zukünftige 
Entwicklungen wie beispielsweise den Klima wandel mit seinen Auswirkungen 
auf die Risikolagen in der Kreditwirtschaft in den Köpfen von Aufsehern und 
Beaufsichtigten zu verankern.

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

 /
 R

om
an

en
ko

A
le

xe
y

STABILE BANKEN IN  
HERAUSFORDERNDEN ZEITEN

Schwerpunkte  
von Andreas Dombret  
in der Deutschen Bundesbank
2010 – 2018

Stabile Banken in Herausfordernden Zeiten –  
Schwerpunkte von Andreas Dombret in  
der Deutschen Bundesbank 2010 – 2018,  
herausgegeben von Walter Kuna, 
496 Seiten, Einband: Hardcover, 44,79 Euro, 
Erschienen: März 2019, ISBN 978-3-8314-0898-6

Auch als E-Book  

erhältlich

39,99 Euro, 

ISBN 978-3-8314-0900-6

FRITZ KNAPP VERLAG | Postfach 70 03 62 | 60553 Frankfurt am Main  
Telefon + 49 (0) 69 / 97 08 33 - 25 | Telefax + 49 (0) 69 /  7 07 84 00
E-Mail vertrieb@kreditwesen.de | Internet www.kreditwesen.de/buecher

 
 
                         Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
                                                                                                                  Fritz Knapp Verlag GmbH




